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Kleine Anfrage 4256 
des Abgeordneten Péter Vida (fraktionslos) 

an die Landesregierung 

Berücksichtigung DSGVO in Übergangswohnheimen 

Die DSGVO gilt für Menschen in Deutschland unabhängig von Wohnort und ethnischer 
Herkunft. Somit gilt die DSGVO auch für Bewohner in Übergangsheimen. 
 
Ich frage die Landesregierung: 
 
1. Wie werden die Bewohner in den Flüchtlingseinrichtungen in Brandenburg über den 

Umgang mit den von ihnen erhobenen Daten informiert? 
 

2. Wie informiert die Landesregierung die Landkreise und Betreiber der Einrichtungen 
über die rechtlichen Grundlagen, die Speicherdauer, den Verarbeitungszweck von Da-
ten der Bewohner? 
 

3. In welchem Rhythmus und mit welchen Inhalten werden die Mitarbeiter der Landkreis-
verwaltungen zu datenschutzrechtlichen Themen geschult?  

 

 


